
Stadt Zürich 
Gemeinderat GR Nr. 2025/ 625 

17. Dezember 2025 

Dringliche Schriftliche Anfrage von Flurin Capaul (FDP), Stephan lten (SVP) 
und 30 Mitunterzeichnenden 

In Presseberichten wurde die am 28. November 2025 gegen das Finanzdepartement (Vorsteher 
Daniel Leupi) eingereichte Aufsichtsbeschwerde thematisiert. Darin wurde öffentlich gemacht, 
welche Forderungen gegenüber den langjährigen Imbissstandbetreiberinnen am Bellevue 
gestellt wurden. Aus der Aufsichtsbeschwerde: 

«Am 28. Oktober 2025 fanden zwischen dem Finanzdepartement der Stadt Zürich und de 
Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen Gespräche über die Weiterführung der 
Mietverträge im Sinne der überwiesenen Vorstösse statt. Der anwesende Stadtrat Leupi machte 
bei dieser Besprechung keinen Hehl daraus, dass er nicht nur gegen die Umsetzung der 
Vorstösse ist, sondern diese auch nicht umsetzen wird.» 
[ .. ] 
«Ausgehend der durch den Finanzvorsteher manifestierten Haltung wurde ein Kompromiss 
gefunden. Die Beschwerdeführerinnen sollen doch noch ein Jahr bleiben dürfen, unter der 
Bedingung, dass sie sich weder politisch, noch juristisch und auch nicht durch 
Öffentlichkeitsarbeit für einen Weiterbestand der Kioske einsetzen dürfen. Sollten sie dagegen 
verstossen, würde eine im vornherein zu hinterlegende, hohe Konventionalstrafe fällig.» 
[. . .] 
«Am 30. Oktober 2025 zog die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich ihr Angebot per Mail 
zurück und hielt fest, dass demnach das Mietverhältnis am 31. Dezember 2025 endet.» 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen : 

1. Ist es üblich, dass man für die Ausübung seiner Rechte von der Stadt Zürich mit einer 
Konventionalstrafe belegt wird? 

2. Wie viele Verhandlungen zu Mietverträgen führte das Finanzdepartement in den letzten 
5 Jahren durch? An wie vielen war der Vorsteher anwesend? Bitte um tabellarische 
Angabe pro Jahr. 

3. Bei obigen aufgelisteten Verhandlungen: wie häufig wurde von der Stadt eine Kaution 
gefordert, die verfallen würde (Konventionalstrafe) bei: 
a) der Ausübung seiner politischen Rechte 
b) dem Ergreifen eines Rechtsmittels 
c) dem sich Gehör verschaffen durch Öffentlichkeitsarbeit 



4. In seiner Tagblattkolumne vom 29.10. zitierte der Finanzvorsteher das Buch des 
ehemaligen Bundeskanzlers Walter Thurnherr. Darin fiel dem Vorsteher besonders der 
den Satz auf «Man muss kollegial sein, das heisst insbesondere politisch verlieren 
können» . Weiter betonte der Finanzvorsteher «[ .. . ] die Lektüre Anstoss für eine kritische 
Selbstbeurteilung. Für Sie liefert sie vielleicht Hinweise, wenn Sie im März über die neue 
Zusammensetzung der Stadtregierung befinden.» Wie fällt die kritische 
Selbstbeurteilung des Vorstehers hinsichtlich der Imbissstände am Bellevue aus? 
Ist das Einfordern von «Konventionalstrafen» und die Nichtumsetzung von 
Gemeinderatsentscheiden ein Anzeichen , dass man «politisch» verlieren kann? 
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